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Vorbemerkung der Fragesteller: 
In der Koalitionsvereinbarung der Landesregierung werden für die Legislaturperi-
ode 2009 bis 2014 unter dein Titel 'Vertrauen, Freiheit, Fortschritt' in mehreren 
Bereichen 'OEVisionen " formuliert, die mitte Is Einsatz moderner Informationstechno-
logien, wie z.B. Breitband oder Internet, umgesetzt werden sollen. 
Grundsätzlich spricht sich die SPD im Hessischen Landtag  für  den Einsatz moder-
ner Breitband- und Kommunikationstechnologien aus. Aus der leidvollen Erfah-
bang mit der extrem kostspieligen Umsetzung der Neuen Verwaltungssteuerung 
(NVS) bzw. fehlerhaften Systemen wie DOMEA oder LUSD hält es die SPD-
Fraktion  für geboten, die nun von der Landesregierung entwickelten 'OE Visionen" 
im IT- und Medienbereich kritisch zu hinterfragen. 
Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag hält weiterhin fest, dass - trotz des Ein-
satzes moderner elektronischer Systeme - nach wie vor der Mensch, der mit der 
modernen Kommunikationsinfrastruktur umgehen muss, im Mittelpunkt aller IT-
und Medien-Aktivitäten stehen muss. Es ist in unserem Interesse, dass die Breit-
band-, Internet- und Medienaktivitäten zur Wertschöpfung des Landes beitragen. 
Moderne IT- und Mediensysteme sollen immer dort zum Einsatz kommen, wo 
durch Innovation Fortschritt erzielt wird. 
Ziel dieser Anfrage ist, herauszufiltern, wo der Einsatz moderner IT- und Medien-
technologien, wie von der Landesregiening beabsichtigt, wirklich sinnvoll ist bzw. 
wo mit Begriffen wie z.B. 'Internet'' im Koalitionsvertrag lediglich plakativ Mo-
dernität und Fortschritt suggeriert werden. 

Vorbemerkung des Chefs der  Staatskanzlei:  
Ausgangspunkt für den Bereich "Kultur und Medien" ist die in der Koaliti-
onsvereinbarung hierzu getroffene Feststellung, dass in einer Wissensgesell-
schaft der ungehinderte Zugang zu Informationen und die entsprechende 
Nutzung neuer Medien unverzichtbar sind. Deshalb wird die Landesregie-
rung dafiir Sorge tragen, dass die Attraktivität Hessens für die Entwicklung 
und Anwendung digitaler Angebote weiter gesteigert wird und diese allge-
mein zugänglich werden. 

In die vorliegende Antwort der Landes regierung habe  ich  die Beiträge fol-
gender Ressorts 

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS), 
Hessisches Ministerium fiir Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
(HMWVL), 
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (HMUELV), 
Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit (HMAFG), 
Hessisches Kultusministerium (HKM), 
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) 

sowie einen Beitrag der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien (LPR Hessen) einbezogen. 
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Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Grolle Anfrage im 
Namen der Landesregierung wie folgt: 

Frage 1 	Im Bereich der Telekommunikation will die Landesregierung mit einer Breitband- 
offensive in Zusammenarbeit mit den privaten Netzbetreibern die Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass auch der ländliche Raum flächendeckend mit leistungsstarken 
Internetanschlüssen versorgt wird und eine flächendeckende Versorgung mit leis-
tungsfähigen Mobil- und Datenfunknetzen gewährleistet wird. 

a) Wie ist die aktuelle Versorgung mit Breitband in Hessen? 

Nach neuesten Zahlen des Branchenverbandes BITKOM (Juni 2009) nutzten 
Ende 2008 rund 23,2 Mio. der insgesamt 39,8 Mio. Haushalte einen schnel-
len Internet-Zugang. Das entspricht 58 v.H. aller Haushalte in Deutschland. 
Die Breitbandversorgung (Bandbreite von mind. 1 Mbit/s im Download) liegt 
nach Aussagen des Bundeswirtschaftsministeriums (Juni 2009) im Bundes-
durchschnitt bei 93 v.H. der Nutzer. Eine Aktualisierung des Breitbandatlas-
ses für die Bundesrepublik ist seit Anfang Juli 2009 auf der Basis 1 MBit/s 
im Internet verfügbar. Danach gelten alle 426 Kommunen in Hessen als 
versorgt. Das bedeutet aber nur, dass die Kernorte über einen breitbandigen 
Internetzugang verfügen. Dagegen sind aufgrund der Signaldämpfung in den 
Kupferleitungen die umliegenden Ortsteile oftmals mit einer Bandbreite von 
unter 1 Mbit/s und andere Ortsteile gar nicht angeschlossen. Daher ist auch 
der aktualisierte Breitbandatlas für Hessen aufgrund der Gemeindestruktur 
weiterhin nur beschränkt aussagefáhig. 

Eine genaue lokale Aufschlüsselung der Versorgungsdaten auf Ortsteilebene 
kann nicht erfolgen. Der Landesregierung liegen diese Daten nicht vor, da 
der Hauptanbieter, die Deutsche Telekom AG (DTAG), keine kumulierten 
Daten zur Verfügung stellt. Es besteht jedoch für Kommunen die Möglich-
keit, mithilfe des sog. "Bürgermeistertelefons" die Daten auf Gemeindeebe-
ne dort anzufordern. 

Im Mai/Juni 2009 fanden vier Informationsveranstaltungen zum Förderpro-
gramm "Breitband fiir den ländlichen Raum" statt. Die Kommunen wurden 
dort vonseiten des HMWVL aufgefordert, ihre Unterversorgung bzw. einen 
Förderbedarf anzumelden. Im Rahmen der Abfrage meldeten 97 Gemeinden 
nicht versorgte Ortsteile. Davon planen 44 Gemeinden, Fördermittel in 2009 
oder 2010 in Anspruch zu nehmen. Nicht erfasst werden solche Kommunen, 
die ohne Förderung ihre Breitbandversorgung planen, und die Gemeinden 
des Werra-Meifiner-Kreises, die im Rahmen des Förderprogramms bereits in 
der Umsetzungsphase sind. 

b) Wie ist die aktuelle Versorgung mit Breitband im Vergleich zu den anderen 
Bundesländern? 

Laut einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und 
Kommunikationsdienste GmbH (WIK) für das Bundesland Rheinland-Pfalz 
(2008) entfallen ca. 96 v.H. der Anschlüsse auf kabelgebundenes DSL und 
vier v.H. auf andere Technologien wie z.B. WLAN oder Satellit. Dies ist 
auf Hessen grundsätzlich übertragbar. Einen direkten Vergleich mit anderen 
Bundesländern gibt es nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Hessen 
aufgrund des wirtschaftsstarken Rhein-Main-Gebietes und der starken IT-
Industrie insbesondere in Südhessen mit Breitband besser ausgestattet ist als 
andere Bundesländer. So ist dem aktualisierten Breitbandatlas des  Bundes-
wirtschaftsministeriums (Stand: 17. Juni 2009) zu entnehmen, dass bezüglich 
der Anzahl der verfügbaren Techniken unter den Flächenländern lediglich 
Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Hessen keine weifien Flecken auf-
weisen. Ebenfalls in der Spitzengruppe der Flächenländer befindet sich Hes-
sen hinsichtlich der Breitbandverfügbarkeit. 

c) Berücksichtigt die Landesregiening regionale Unterschiede bei der Versorgung 
mit Breitband und wenn ja, wie? 

Ja. Eine fehlende Breitbandversorgung ist ein Standortnachteil, daher ist es 
gemeinsames Ziel von Bund und Ländern, weifie Flecken zu schliefien. Die 
unversorgten Gemeinden, die sich insbesondere in ländlichen Regionen 
befinden, benötigen zeitnah eine Grundversorgung, Unternehmen brauchen 
die notwendige Infrastruktur für den Erhalt ihrer Wettbewerbsfáhigkeit. Die 
besondere Unterstützung ländlicher Regionen spiegelt sich in den Richtlinien 
der verschiedenen Förderprogramme wie z.B. dem Breitbandförderpro-
gran= für den ländlichen Raum (GAK: Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes") und der Gemeinschaftsauf-
gabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) wider. 
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Zukünftig wird den Gemeinden im ländlichen Raum mit regional aufgestell-
ten Breitbandberatern zusätzliche Unterstützung bei der Begleitung der 
breitbandigen Erschließung ermöglicht. 

d) Wie gedenkt die Landesregierung, die Breitbandoffensive umzusetzen? 

Die Landesregierung hat die Initiative "Mehr Breitband für Hessen" gestar-
tet, um eine landesweite Verfiigbarkeit von breitbandigem Internetzugang zu 
erreichen. Sie fördert Breitband-Anschlüsse von Kommunen im Rahmen der 
GAK-Förderung mit 751.000 C pro Jahr (über 3 Jahre mit insgesamt 2253 
Mio C). Mit der Verabschiedung des Haushaltes 2010 sollen zusätzlich 
700.000 C Landesmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Weiterhin stehen in den Jahren 2009 bis 2011 je 1 Mio. C für die Breitband-
förderung in Gewerbegebieten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) zur Verfügung. 

Die Richtlinien lehnen sich eng an das Breitband-Förderprogramm (GAK) 
an und haben ähnliche Restriktionen. Jedoch gilt die für die Förderung not-
wendige Voraussetzung der Unterversorgung als erfüllt, sofern keine zwei 
Mbit/s zur Verfügung stehen. 

Im Hinblick auf eine möglichst kostengünstige Anbindung der Unternehmen 
soll auch der Bedarf umliegender, nicht unmittelbar förderfáhiger Betriebe 
und Haushalte berücksichtigt werden. 

Um die von den oben genannten Förderprogrammen ausgehende Beschleu-
nigung des Breitbandausbaus zügig zu realisieren, werden die Kommunen 
durch drei bis vier regional agierende Breitbandberater ab Sommer 2009 
unterstützt. Die anfallenden Personalkosten werden mit 80 v.H. aus EU-
(EFRE: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und Landesmitteln 
gefördert. 

Weiterhin führt das Land Hessen ein Modellprojekt "Digitale Dividende" 
durch. Im Rahmen dieses Projekts wird die Möglichkeit getestet, mit funk-
gestütztem Breitband die ländliche Region zu versorgen. Die funkgestützte 
Versorgung soll dabei durch die Nutzung des Frequenzbereichs 790 - 862 
MHz (Breite 72 MHz) realisiert werden. Die Projektevaluierung wird vor-
aussichtlich im Sommer 2010 erfolgen. 

Sofern die EU nicht von ihrer Rechtsauffassung abweicht, dass die  Verle-
gung vor Leerrohren zur Daseinsvorsorge zählt, ist in Hessen ab 2010 die 
Mitverlepng von Leerrohren im Rahmen des Landesstraßenbauprogranams 
vorgesehen. Die finanziellen und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
werden mit der Verabschiedung des Haushaltes 2010 für Hessen geschaffen. 
Ebenso ist dann die Mitverlepng von Leerrohren im Rahmen der kommu-
nalen Straßenbauförderung zuwendungsfähig. Ziel ist die Schaffung einer 
passiven Infrastruktur, die zukünftig die kostengünstige Verlegung von Glas-
faser-Infrastruktur ermöglicht und so den Aufbau eines Hochleistungsnetzes 
unterstützt. 

Bund und Länder fordern in den derzeit stattfindenden Konsultationsgesprä-
chen über die "Leitlinien über Beihilfen zur Breitbandförderung" die EU-
Kommission auf, die rechtliche Grundlage für eine Förderung der Leerrohr-
verlepng im Sinne der Daseinsvorsorge zu schaffen. 

Über die Geschäftsstelle "Mehr Breitband in Hessen" bei der Hessen Agen-
tur werden den Kommunen und Unternehmen Beratung und Hilfestellungen 
angeboten. 

e) Wie hoch beziffert die Landesregierung die Kosten der Breitbandoffensive und 
wie wird diese finanziert werden? 
Ist eine ausschließliche Landestinanziemng oder eine gänzliche oder Teilti-
nanziemng durch private Partner vorgesehen? 

Die GAK- und GRW-Förderung setzt sich aus Bundes- und Landesmitteln 
zusammen, die regionalen Berater werden mit 80 v.H. aus EFRE- und Lan-
desmitteln gefördert Eine Teilfinanzierung durch private Partner ist aus 
wettbewerbsrechtlichen Gründen ausgeschlossen, da Antragsteller für alle 
Förderprogramme nur Kommunen oder Kommunalverbände sein können. 
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Die  bereitgesetheQ Mittel betragen insgesatnt: 

GAK-Förderung: 2,253 Mio. C für 2008 - 20W 
zusätzlich Land: 0,700 Mio. C für 20W 
GRW-Förderung: 3,000 Mio. C für 2009 - 2011 
Beratungseinrichtungen (EFRE): 1,000 Mio. C für 2009 - 2013. 

Im Rahmen der Breitbandinitiative des Landes sind ohne unmittelbare finan 
ziehe Förderung mehr als 140  Ortsteile  mit über 6.000 Haushalten gemein 
sam mit den Breitbandanbietern mit Alternativtechnologien erschlossen wor 
den. 

f) Wann wird die Entscheidung über die Finanzierungsvariante von der  Landes-
regierung getroffen? 

Die Förderprogramme und ihre Richtlinien sind bereits der EU-Kommission 
notifiziert worden, sodass die Förderkonditionen festliegen. 

g) Wer ist bei der beabsichtigten flächendeckenden Versorgung mit Breitband-
technologie Partner der Landesregierung? 

Es gibt keinen festen Partner. Da es einen Markt für Breitbandanbieter gibt 
(in Hessen sind ca. 30 Breitbandanbieter aktiv), müssen die Kommunen das 
Vorhaben ausschreiben. 

Frage 2 	In der Breitbandinitiative der Bundesregierung wird nicht nur auf die GAK-Mittel, 
sondern auch auf die GRW-Förderung hinwiesen. In den GRW-Fördergebieten 
wird den Kommunen zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur (z.B. Breitband 
für Gewerbegebiete) sogar ein Fördersatz bis zu 90 v.H. angeboten. In Hessen 
sind einige Landkreise in Mittel- und Nordhessen GRW-Fördergebiete. 

a) Können die Kommunen in den GRW-Fördergebieten auch in Hessen diese 
Mittel für wirtschaftnahe Infrasdukhir in Anspruch nehmen? 

Ja. In den Jahren 2009 bis 2011 stehen je 1 Mio. C für die Breitbandförde-
rung in Gewerbegebieten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) zur Verfügung. 
Die Richtlinien lehnen sich eng an das Breitband-Förderprogramm (GAK) 
an und haben ähnliche Restriktionen. Hier gilt die für die Förderung not-
wendige Voraussetzung der Unterversorgung als erfüllt, sofern keine zwei 
Mbit/s zur Verfügung stehen. 
Im Hinblick auf eine möglichst kostengünstige Anbindung der Unternehmen 
soll auch der Bedarf umliegender nicht unmittelbar förderfähiger Betriebe 
und Haushalte berücksichtigt werden. 

b) Welche Mittel stehen für  die Förderung der Verlegung von Leerrohren in 
Hessen zur Verfdpng? 

Das Fördervolumen hängt vom Bedarf ab, der in einer Arbeitsgruppe zu-
sammen mit einer detaillierten Ausgestaltung der Leerrohrförderung erarbei-
tet wird. Im Übrigen wird auf die Beantwortung von Frage 1 d verwiesen. 

Frage 3. 	Laut Koalitionsvereinbarung plant die Landesregierung die Einrichtung einer 
Internetplattform, mit der die Kommunen, die Wohnungsbaugesellschaften und 
private Bauherren über das Mehrgenerationenwohnen informiert werden sollen, 
und will sie bei der Konzeption und Verwirklichung entsprechender Vorhaben un-
terstützen. 

a) Wie gedenkt die Landesregierung diese Internetplattform umzusetzen? 

b) Wie hoch beziffert die Landesregierung die Kosten für  die Einrichtung dieser 
Internetplattform und auf welche Weise sollen die Kosten getragen werden 
(durch reine Landesfinanziening oder durch private Partner etc.)? 

c) Ist beabsichtigt, die Kommunen an den Kosten zur Einrichtung und Pflege 
dieser Internetplattfonn zu beteiligen, und wenn ja, in welcher Höhe und auf 
welche Weise? 

d) Ist beabsichtigt, die angesprochen en Wohnungsbaugesellschaften an den 
Kosten zur Einrichtung und Pflege dieser Internetplattform zu beteiligen, und 
wenn ja, in welcher Höhe und auf welche Weise? 

e) Ist beabsichtigt, private Nutzer an den Kosten zur Einrichtung und Pflege 
dieser Internetplattfonn zu beteiligen, und wenn ja, in welcher Höhe und auf 
welche Weise? 

Wie hoch beziffert die Landesregierung die laufenden Kosten für  die Pflege 
dieser Internetplattform und die ständige Aktualisierung der Daten und auf 
welche Weise sollen diese Kosten getragen werden (durch reine Landesfinan-
ziening oder durch private Partner etc.)? 
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Welche konkreten Informationen sollen auf dieser Internetplattform verfügbar 
sein? 

h) In welcher Form sollen Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften und private 
Bauherren die Landesregierung bei der Konzeption und Verwirklichung ent-
sprechender Vorhaben unterstii teen bzw. beteiligt werden? 

Das Mehrgenerationenwohnen wird seitens der Bundesregierung gefördert. 
Das Land Hessen begrüßt das Mehrgenerationenwohnen und die Förderung. 
Dadurch besteht die Möglichkeit, dass sich verschiedene Generationen un-
terstützen  und helfen. 

Die notwendigen Informationen und Links sind auf der Homepage des Bundes- 
ministeriums fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) nachzulesen: 
(http: //bnafsfl .de/bnafsfygenerator/BMFSFJ/Service/themen-lotse,thema= thema 
-mehrgenerationenhaeuser.htual). Dort finden sich ebenfalls Hinweise auf eine 
konkrete Umsetzung und Hilfestellungen. 

Eine weitere Förderung des Mehrgenerationenhauses ist über den sozialen 
Wohnungsbau möglich. Hierfür ist das Hessische Ministerium für Wirt-
schaft, Landesentwicklung und Verkehr zuständig. 

Da das Mehrgenerationenwohnen nicht durch das Land Hessen, sondern 
durch den Bund gefördert wird, gibt es zurzeit seitens des Landes dahin 
gehend keinen Internetauftritt. Der Internetauftritt des Bundes umfasst alle 
wesentlichen Einzelheiten, die mit dem Mehrgenerationenwohnen zusam-
menhängen. 

Es soll ein Link auf der Plattform "Sozialnetz Hessen" in dem Portal "Senio-
ren auf Draht" zum Auftritt der Bundesregierung hergestellt werden. 

Frage 4. Laut Koalitionsvertrag plant die Landesregiening ein deutlich verbessertes Angebot 
an verlässlichen und objektiven Informationen über die Strukturen an vorhandenen 
Alten- und Pflegeheimen, far die eine landesweite Plattform im Internet über die An-
gebote und die Qualität der Leistungen inklusive einer Informationsbörse über Wei-
terbildungsangebote far pflegende Angehörige geschaffen werden soll. 

a) Welches Angebot gedenkt die Landesregierung deutlich zu verbessern? 

b) Welche Informationen über Alten- und Pflegeheime sollen in dieses Angebot 
aufgenommen werden? 

Die Hessische Heimaufsicht bietet unter www.rp-giessen.de  (> Arbeit & 
Soziales > Versorgungsverwaltung > Heime, Altenpflege >Hessische Heim-
aufsicht) einen umfassenden Internetauftritt, der ein Angebot von verlässli-
chen und objektiven Informationen über die Strukturen der vorhandenen 
Alten- und Pflegeheime darstellt. Dort findet sich beispielsweise der Prüf-
leitfaden für die Prüfung stationärer Einrichtungen. Weiterhin finden sich 
dort als Downloads folgende Publikationen im pdf-Format: 

- Adressen der Hessischen Heimaufsicht, 
- Ihre Rechte als Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, 

Handlungsempfehlungen zum Vorbeugenden Brandschutz für den Bau 
und Betrieb von Nutzungseinheiten mit Gruppenbetreuung in Altenpfle-
geheimen, 

- Neue Wohn- und Betreuungsformen im heimrechtlichen Kontext, 
Konzeption einer Pflegeeinrichtung, 
Außergewöhnliche Hitzeperioden: Vorbereitung und Vorgehen stationä-
rer Pflegeeinrichtungen, 

- Bericht über die Situation der Heime und die Betreuung der Bewohne-
rinnen und Bewohner in Hessen, 
Bericht der Heimaufsicht in Hessen nach  § 22 Abs. 3 Heimgesetz für 
den Zeitraum 1. Januar 2004 - 31. Dezember 2005, 

- Der Heimbeirat, 

- Hessische Heimaufsicht  -  Leitfaden für Prüfungen nach  § 15 Heimge-
setz. 

Damit besteht die Möglichkeit, sich auch zum heutigen Zeitpunkt intensiv 
mit der Problematik der Altenpflegeeinrichtungen, ihrer Prüfung sowie der 
Rechte der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner auseinanderzusetzen. 



6 	 Hessischer Landtag  • 18. Wahlperiode  • Drucksache 18/981 

Dieser Internetauftritt wird immer wieder aktualisiert, sodass hier Ratsu-
chende schnell und problemlos die erforderlichen Hilfestellungen erhalten. 

Zudem findet sich unter dem Internetauftritt www.sozialnetz.de  das Portal 
"Senioren auf Draht". Dieses Angebot enthält unter anderem Links zur Lan-
desseniorenvertretung und zu örtlichen Seniorenvertretungen. Zudem wird 
dort auf Links zu den Themen "Senioren im Internet" oder "Wohnen in 
jedem Alter" verwiesen. Von dieser Seite sind weitere Verlinkungen zu 
anderen Seiten, die sich mit selbstbestimmtem Leben im Alter befassen, 
gegeben. 

c) Wie und mit welchem Partner gedenkt die Landesregierung, diese Internet-
plattform umzusetzen? 

Eine Kooperation mit Partnern ist noch nicht geklärt. 

d) Wie hoch beziffert die Landesregierung die Kosten für  diese Internetplattform 
und wie sollen die Kosten getragen werden(reine Landestinanziening, private 
Partner etc.)? 

Eine Bezifferung der Kosten ist noch nicht möglich. 

e) In welcher Form sollen Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften und private 
Bauherren die Landesregierung bei der Konzeption und Verwirklichung ent-
sprechender Vorhaben unterstii teen bzw. beteiligt werden? 

Ob Unterstützungsleistungen außerhalb der Landesregierung angefragt wer-
den, ist noch in der Diskussion. 

Entstehen den Nutzern der landesweiten Planform (Internet), über die solche 
Angebote abgerufen werden, Kosten bzw. werden Gebühren erhoben? 
Wenn ja, warum und in welcher Höhe? 

Eine Kostenerhebung ist bei den bestehenden Internetplattformen der Heim-
aufsicht nicht gegeben. Dies wird zurzeit auch nicht für neue Einrichtungen 
diskutiert. 

g) Gibt es bereits ein vergleichbares, privatwirtschaftlich geführtes Angebot? 
Kann gegebenenfalls auf bestehendes Know-how zurückgegriffen werden? 

Hinzuweisen ist auf den Pflegeheimnavigator der AOK Hessen, auch wenn 
es sich hierbei nicht um ein privatwirtschaftlich geführtes Angebot handelt. 
Dort sind alle hessischen Pflegeheime (circa 630) aufgelistet. Der Navigator 
informiert über die Preise der Pflegeleistungen und die Kosten, die auf den 
Versicherten zukommen. Ratsuchende werden dort über die Investitionskos-
ten informiert, sofern die Daten der hessischen AOK zur Verfügung stehen. 
Bietet eine Einrichtung mehrere Arten der Pflege (vollstationäre Pflege, 
Tagespflege, Nachtpflege und Kurzzeitpflege) an, kann die Pflegeplatzanzahl 
fiir jede Pflegeform individuell ausgewiesen werden. Als zusätzlicher Service 
für den Kunden können die Preise der Tages- und Nachtpflege berechnet wer-
den. 
(http://www.aok-gesundheitspartner.de/he/pflege/navigator/pflegeheim).  

Frage 5. 	Laut Koalitionsvertrag plant die Landesregierung, die Polizei mit modernen Mit- 
teln zur Verbrechensbekämpfung auszustatten, um u.a. die Internetkriminalität ent-
schlossen bekämpfen zu können. Zudem wird eine Konzentration spezialisierter 
Kräfte in Schwerpunktabteilungen angekündigt. 

a) Seit wann wird in Hessen die Internetkriminalität als eigenständiges Kriminali-
tätsfeld von der hessischen Polizei verfolgt? 

Parallel zur sich rasant steigernden Nutzung des Internets hat sich die hessi-
sche Polizei der zunehmenden Kriminalität im Internet frühzeitig angenom-
men. Bis zum Jahr 2001 hatte sich der erforderliche Fachverstand zur Ver-
folgung der internetbezogenen Kriminalität personell aus Servicebereichen 
der Datenverarbeitung (DV) der Polizeidienststellen, einer Zentralstelle für 
DV-Beweissicherung und -Auswertung im Hessischen Landeskriminalamt 
(HLKA) und den zuständigen Ermittlungsbeamten zusammengesetzt. So 
konnte der vorhandene Fachverstand gebündelt werden. 

Im Zuge der Organisationsentwicklung konnte im Jahr 2001 durch die Ein-
richtung der Regionalen DV-Gruppen in den sieben Polizeipräsidien sowie 
die Aufrechterhaltung der bestehenden Zentralstelle im Hessischen Landes-
kriminalamt die Ermittlungsunterstützung professionalisiert werden. Diese 
Organisationseinheiten unterstützen die Fachkommissariate durch Datensi-
cherung und Datenträgerauswertung sowie fachkompetente Beratung bei den 
Ermittlungen. 



liessischer Landtag • 18. Wahlperiode • Drucksache 18/981 	 7 

Unter Berücksichtigung der sich deliktisch ergebenden Aufgabenschwerpunkte 
(beispielsweise Waren- und Warenkreditbetrug, eBay-Betrug) und zunächst 
bedarfsorientierter Personalverschiebung sowie zeitnaher Aufnahme spezifi-
scher Seminare in die Fortbildung durch die Hessische Polizeischule wurde 
zunehmend der Bedarf an der Einrichtung von Fachkommissariaten zur 
Bekämpfung der Internetkriminalität deutlich. 

Im Jahr 2006 wurde eine Arbeitsgruppe der hessischen Polizei eingesetzt 
und mit der Erstellung eines umfassenden und flächendeckenden Konzepts 
beauftragt. Nach Vorlage des Ergebnisses konnten noch im Jahr 2007 bei 
allen Polizeipräsidien die zentralen Fachkommissariate eingerichtet werden. 

b) In welchen Bereichen sieht die Landesregierung bei der Bekämpfung der 
Internetkriminalität Nachbesseningsbedarf und wie begründet sich dieser? 

Bedingt durch den technischen Fortschritt und den Preisverfall für elektroni-
sche Speichermedien ist das im Zuge der Ermittlungstätigkeit auszuwertende 
Datenvolumen exponentiell gestiegen. Dies stellt die Sicherheitsbehörden 
vor die Aufgabe, eine Verkürzung der Auswertezeiten unter Beibehaltung 
der erforderlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards zu gewährleisten. 

c) Wie genau gedenkt die Landesregierung die dargestellte Zielsetzung der 
Koalitionsvereinbarung zu erreichen? 

Es ist beabsichtigt, die im Jahr 2007 eingerichteten Internetkommissariate 
fachlich-inhaltlich auszubauen und fortzuentwickeln. Die hessische Polizei 
beobachtet dabei die Entwicklung der Internetkriminalität aufmerksam. 

Sowohl in der Aus- als auch in der Fortbildung wird der Entwicklung des 
Internets Rechnung getragen. Das Curriculum der Verwaltungsfachhoch-
schule sowie die deliktsbezogenen und allgemeinen Fortbildungsseminare 
der Hessischen Polizeischule berücksichtigen die für die polizeiliche Arbeit 
relevanten internetspezifischen Inhalte umfassend. Eingegangen wird insbe-
sondere auf aktuelle Erscheinungsformen internetbezogener Kriminalität, 
technische Grundlagen der Funktionsweise des Internets, Ermittlungs- und 
Präventionsmöglichkeiten, die Nutzung des Internets als Informationsquelle, 
Sicherungsmafinahmen gegen Angriffe auf Rechner und Netzwerke und 
Belange des Datenschutzes. 

Die technische Ausstattung der  ErmittuQgsdieQssetteQ  wird forttaufeQd  
verbessert. 

Hinsichtlich der Prävention widmet sich insbesondere das Netzwerk gegen Ge-
walt den Gefahren des Internets und hat eine Website (www.medienkompetenz-
hessen.de) mit präventiven Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Medien-
kompetenz von Eltern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrerinnen und 
Lehrern entwickelt und bereits im Jahr 2008 in Betrieb genommen. 

Ergänzend zu diesem Angebot bietet das Netzwerk gegen Gewalt eine akk-
reditierte und zertifizierte Fortbildung zum Internet-Medien-Coach für Leh-
rer, Polizisten, Sozialarbeiter und Eltern an. Die Fortbildung ist vom TUV-
Hessen zertifiziert und erfährt Unterstützung durch die Initiative Sicheres 
Netz und Microsoft Deutschland GmbH. 

Die Jugendkoordinatoren der Polizei klären bereits seit einigen Jahren Ju-
gendliche, Schüler, Eltern und Lehrer gezielt über Gefahren auf. 

d) Welche Aufgaben haben die sieben in Hessen bereits bestehenden Internet-
kommissariate? 

In den Polizeipräsidien wurden zur Bekämpfung der  Internetkriminalität  zum 
1. November 2007 gesonderte Fachkommissariate eingerichtet. 
Die sachliche Zuständigkeit der Fachkommissariate gliedert sich in drei 
Bereiche, sie sind zuständig für die Bekämpfung von 

1 Straftaten gegen die Vertraulichkeit, Unversehrtheit und Verfügbarkeit 
von Computerdaten und -systemen (Informations- und Kommunikations-
Kriminalität (IuK) im engeren Sinne), 

2 erheblichen Straftaten im Zusammenhang mit dem Tatmittel Internet 
(z.B. in den Fällen, in denen besondere technische Beweisführungsme-
thoden erforderlich sind, die Tatbegehung ein hohes  Mati an IuK- 
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Fachwissen auf Täterseite voraussetzt, durch Täter besondere Techniken 
zur konspirativen Kommunikation genutzt werden oder eine besondere 
oder überregionale Bedeutung im Zusammenhang mit der Nutzung des 
Tatmittels Internet besteht). 

3. Außerdem unterstützen und beraten die Internetkonamissariate die origi-
när zuständigen Dienststellen in Ermittlungsverfahren mit einem Inter-
netbezug. 

Dem Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) als Zentralstelle der Kriminali-
tätsbekämpfung obliegen neben der "virtuellen Streife" durch die seit 
1. August 2007 im Betrieb befindliche "Task Force Internet" - in Abgrenzung 
zu den Zuständigkeiten der Polizeipräsidien - unter anderem Aufgaben einer 
zentralen Informations- und Auswertestelle, der Ansprechstelle Kinderporno-
grafie, die Ubernahme/Koordinierung von Ermittlungsverfahren und die Inten-
sivierung der Zusammenarbeit mit Netzbetreibern und Providern. 

Der Schwerpunkt der "Task Force Internet" im Sachgebiet 323 (IuK-
Kriminalität) des Hessischen Landeskriminalamtes liegt zunächst auf dem 
Sektor des Anbietens und Vertriebs von Gewalt verherrlichenden und indi-
zierten Computerspielen. 

e) Wie sind diese Spezialkommissariate jeweils personell bzw. technisch ausge-
stattet? 

Bis November 2007 wurde für alle Polizeipräsidien ein Mindestpersonal-
bestand von drei Planstellen des Polizeivollzugsdienstes (PVB-Stellen) für das 
Fachkommissariat Internetkriminalität (HLKA: vier PVB-Stellen) zugrunde 
gelegt. Die personelle Aufstockung für die Polizeibehörden wurde im Wege 
von Abordnungen aus der Hessischen Bereitschaftspolizei ermöglicht. 

Für die Jahre 2008 bis 2011 sind im Zuge von Versetzungen aus der Bereit-
schaftspolizei auf freie Stellen bei den Polizeipräsidien/dem HLKA jeweils 
eine Stelle pro Jahr und PP/HLKA für die Fachdienststelle Internetkriminali-
tät vorgesehen. 

Darüber hinaus erfolgen zurzeit Stellenbesetzungen besonders ausgebildeter 
IT-Spezialisten im Rahmen von Ausschreibungsverfahren (Anforderungspro-
fil TU/TH- bzw. FH-Abschluss). Die erforderlichen Stellen wurden durch 
die Landesregierung zusätzlich zur Verfügung gestellt. 

Die Zahl der derzeit bei den Fachkommissariaten Internetkriminalität der 
Polizeipräsidien und dem HLKA eingesetzten Mitarbeiter/innen beläuft sich 
auf insgesamt 69 Personen zuzüglich der neun IT-Spezialisten. 

Darüber hinaus soll die Aufnahme der Thematik "Internetkriminalität" in das 
Aufgabengebiet der polizeilichen Beratungsstellen bei den Polizeipräsidien 
und dem HLKA unter gleichzeitiger Zuweisung von weiteren neu bewillig-
ten zehn Stellen für Polizeivollzugsbeamte erfolgen. 

Auf der Grundlage einer im Jahre 2010 vorgesehenen Evaluation soll die 
personelle und inhaltliche Ausgestaltung der Fachkommissariate überprüft 
und ggf. angepasst werden. 

Hinsichtlich der erforderlichen Technik waren die regionalen Datenverarbei-
tungsauswertegruppen und die Zentralstelle im Hessischen Landeskriminal-
amt bereits vor dem Jahr 2007 umfassend und vollständig mit erforderlicher, 
landesweit einheitlich standardisierter Hard- und Software zur Recherche, 
Datensicherung und -bearbeitung ausgestattet worden. Im Rahmen dieser 
Standards wird die landes- und bundesweite Zusammenarbeit in dem rele-
vanten Aufgabenumfeld gewährleistet. 

Mit Einrichtung der Internetkonamissariate im Jahr 2007 wurde im erforder-
lichen Umfang Technik für die neu hinzukommenden Aufgaben beschafft. 
Diese Ausstattung entspricht den im zugrunde liegenden Feinkonzept be-
schriebenen Anforderungen der Fachebene. 

Den durch die technische Innovation begründeten steigenden technischen 
Anforderungen wird im Zuge künftiger Beschaffungen weiterhin Rechnung 
getragen werden, es erfolgt eine regelmäßige jährliche Fortschreibung der in 
diesem Aufgabenbereich zum Einsatz kommenden DV-Spezialtechnik. Für 
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die technische Spezialausstattung der im Bereich der IuK- und Internetkrimi-
nalität tätigen Fachdienststellen werden - ergänzend zur Regelausstattung mit 
Standardarbeitsplätzen - jedes Jahr allein mindestens 300.000 C eingesetzt. 

Ę  Welche Qualifikation haben die Bediensteten, die in den Internetkommissaria-
ten eingesetzt werden? 

Grundsätzlich konnten für die Tätigkeit in den Internetkonamissariaten erfah-
rene Sachbearbeiter des gehobenen Dienstes der Kriminalpolizei gewonnen 
werden, die über ein abgeschlossenes Verwaltungsfachhochschulstudium, 
langjährige Berufserfahrung sowie einschlägige Ermittlungserfahrung im 
Deliktsbereich verfügen. Die Fortbildung dieser Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ist eine der tragenden Säulen fiir eine erfolgreiche Arbeit. Zusam-
men mit dem Fachausschuss Internetkriminalität, dem Hessischen Landes-
kriminalamt und der Hessischen Polizeischule wird der Schulungsbedarf 
festgeschrieben und in das Fortbildungsprogramm der Hessischen Polizei-
schule integriert. Für komplexe Anwendungen wird auf externe Kompeten-
zen zurückgegriffen. Die eingestellten bzw. noch einzustellenden externen 
IT-Spezialisten ergänzen die Maßnahmen darüber hinaus mit ihrem Exper-
tenwissen. 

Durch einen regelmäßigen Informationsaustausch in polizeilichen Fachgre-
mien und eine institutionalisierte Zusammenarbeit insbesondere mit dem 
Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) kann dauerhaft ein hoher Qualitätsstandard der polizeilichen 
Befassung mit internetbezogener Kriminalität gewährleistet werden. 

g) Wie viele Fälle wurden seit Bestehen der Internetkommissariate von den hier 
Beschäftigten bearbeitet (Darstellung bitte nach den einzelnen Kommissaria-
ten)? 
aa) Um was für Fallkonstellationen handelte es sich hierbei jeweils? 
bb) Wie stellt sich die Aufklärungsquote bei den einzelnen Fallkonstellationen 

dar? 
cc) Auf welche Weise hat die Arbeit der Internetkommissariate seit deren 

Bestehen einen Rückgang der Internetkriminalität bewirken können? 

Im ersten Jahr nach Einrichtung der neuen Fachkommissariate ist aufgrund 
der hohen fachlichen Anforderungen, der Komplexität und Vielgestaltigkeit 
der gestellten Aufgaben sowie des daraus resultierenden hohen Fortbil-
dungsbedarfs fiir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch nicht von einer 
vollen Funktionsfähigkeit auszugehen. 
Ein statistischer Vergleich der Internetkonunissariate der Polizeipräsidien ist 
nach nur einem Jahr Wirkbetrieb nicht sinnvoll. Ursächlich sind hierfür vor 
allem unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte dieser Dienststellen im ver-
gangenen Jahr. 

Nach Ablauf von zwei Jahren Wirkbetrieb der Fachkommissariate (Januar 
2010) ist gemäß der zugrunde liegenden Konzeption beabsichtigt, die Orga-
nisationsform zu evaluieren. Dies setzt eine systematische und methodisch 
angeleitete Überprüfung und Beurteilung im Hinblick auf deren Konzeption, 
Umsetzung sowie Wirkung voraus. 

Frage 6. In dem Koalitionsvertrag von CDU und FDP, der die Leitlinien  für  die  Regie-
rungsarbeit festlegen soll, wird bestimmt, dass geprüft werden solle, ob eine 
Stimmabgabe bei Wahlen auch auf elektronischem Wege (Internetwahl) realisier-
bar sei. 

a) Welche Auswirkungen hat die Entmheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 6. März 2009 auf die weiteren Planungen der Landesregierung zur Ein-
frihning von Internetwahlen? 

b) Welche elektronischen Möglichkeiten zur Abgabe einer Wählerstimme sind 
der Landesregierung bekannt, die den vom Bundesverfassungsgericht gemach-
ten Vorgaben - insbesondere dem Transparenzgebot - entsprechen? 

c) Wann ist damit zu rechnen, dass die Landesregierung die ersten neu entwi-
ckelten Techniken vorstellen und erproben wird? 

d) Wie hoch werden voraussichtlich die Kosten für  die von der Landesregierung 
angestrebten Wahlsysteme sein und wer wird diese Kosten voraussichtlich zu 
tragen haben? 

e) Mit welchen Firmen wird die Landes regierung die von ihr angedachten techni-
schen Lösungen entwickeln? 
Und wie begründet sich diese Auswahl? 

Der im Koalitionsvertrag vereinbarte Prüfauftrag ist von der Landesregie- 
rung noch nicht eingeleitet; die dafür zuständige Organisationseinheit ist 
derzeit vorrangig mit der Abwicklung der Europawahl sowie der Vorberei- 
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tung und Durchführung der bevorstehenden Bundestagswahl befasst. Das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6. März 2009 (2 BvC 3/07 und 2 
BvC 4/07) wird, soweit es generelle Aussagen über den Grundsatz der 6f-
fentlichkeit der Wahl enthält, die über den Einsatz von elektronischen Wahl-
geräten hinausgehen, ebenso im Rahmen der bevorstehenden Prüfung be-
rücksichtigt wie das Material, das der Hessische Landtag im Zusammenhang 
mit dem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung 
des hessischen Kommunalwahlgesetze s (Drucks. 16/6063) zusammengetra-
gen hat. 

Frage 7 
	

Die Landesregierung plant, das Vertraucherfenster als Internetportal für Verbrau- 
cherinformationen auszubauen. Dabei soll insbesondere in rechtlicher Hinsicht 
dein wachsenden Internethandel, auch mit ausländischen Marktteilnehmern, hohe 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

a) Welche Erfahrungen hat die Landesregierung mit dem Verbraucherfenster 
bislang gemacht? 

Das Verbraucherfenster hat sich, seit es im Jahr 2003 online gegangen ist, 
stetig positiv entwickelt und ist heute ein gern genutztes Internetportal. 

Wie im Regierungsprogramm 2003-2008 angekündigt, ist das Portal 
www.verbraucherfenster.de  - ein Informationsangebot der Hessischen Lan-
desregierung fiir interessierte Verbraucher - im Oktober 2003 freigeschaltet 
und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt worden. Die Intention des 
Verbraucherfensters war und ist, die vorhandenen konventionellen Informa-
tions- und Beratungsangebote hessischer Organisationen und Einrichtungen 
sinnvoll zu ergänzen. 

Aufbau und Weiterentwicklung standen und stehen dabei unter dem Leitge-
danken "informiert ist geschützt", unter dem seriöse, verbraucherrelevante 
Informationen gebündelt und aufbereitet werden. Das besondere Augenmerk 
gilt dabei dem behördlichen Verbraucherschutz. 

Die Besucherzahlen auf www.verbraucherfenster.de  sind über die Jahre 
kontinuierlich gestiegen. Sie zeigen mit heute durchschnittlich 900 Zugriffen 
am Tag, dass sich das Informationsportal bei den Verbrauchern etabliert hat. 

b) Wie genau gedenkt die Landesregierung das Internetportal auszubauen? 
Ist eine Ausschreibung geplant oder soll der Aufbau des Internetportals  für 
Verbraucherinformationen  in house'' geschehen? 

Das Verbraucherschutzportal www.verbraucherfenster.de  ist keine statische 
Internetseite. Der Auftritt wird täglich aktualisiert und ständig weiter ausge-
baut, um den sich wandelnden Verbraucherinteressen gerecht zu werden und 
neue Verbraucherthemen aufzugreifen. Dabei ist es das permanente Bestre-
ben, www.verbraucherfenster.de  fortzuentwickeln und so weiterhin eine 
seriöse Internetadresse für alle relevanten Verbraucherinformationen anzu-
bieten. Das Portal wird auch weiterhin in Verantwortung des Hessischen 
Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
verbleiben. 

c) Wie hoch beziffert die Landesregierung die Kosten für  den Umbau des 
Verbraucherfensters zum Internetportal für Verbraucherinformationen? 

Das Verbraucherfenster ist bereits als Internetportal fiir Verbraucherinfor-
mationen konzipiert und eingeführt. Als solches wird es weiterhin, wie be-
reits beschrieben, kontinuierlich technisch und inhaltlich weiterentwickelt. 
So sollen im Rahmen eines sich ständig erweiternden Themenspektrums den 
Verbrauchern künftig noch stärker als schon geschehen Informationen zum 
Thema Internethandel angeboten werden. 

d) Ist die Verbraucherschutzzentrale nit ihren Angeboten in diesen Ausbau 
eingebunden? 
Und wenn ja, in welcher  Fonii?  

Seit 2006 besteht eine Kooperation zwischen dem Verbraucherfenster und 
der Verbraucherzentrale Hessen. Vor dem Hintergrund eines ständig wach-
senden Bedarfs an Antworten auf Fragen zum wirtschaftlichen Verbraucher-
schutz wurde diese Zusammenarbeit initiiert. Die von beiden Seiten als er-
folgreich beschriebene Kooperation dient der aktuellen Einstellung neuer 
Texte und der laufenden Pflege des wirtschaftlich-rechtlichen Teils des 
Verbraucherfensters. 
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e) Entstehen den Nutzern des Internetportals  für Verbraucherinformationen 
Kosten bzw. sollen Gebühren erhoben werden? 

Nein. 

Frage 8. 	Die Landesregierung plant, die Medienkompetenz im Rahmen der neuen Unter- 
richtsgestaltung in der selbstständigen Schule zu stärken. Dazu soll das Programm 
'r Schule@Zukunftl unter Berücksichtigung eines neuen inhaltlichen Konzeptes 
ausgebaut werden. 

a) Wie genau gedenkt die Landesregiening, das Programm 'r Schule@Zukunftl 
auszubauen? 

b) Wie soll die Mittelausstattung des Programms jahresbezogen ausgestaltet 
werden? 

c) Wie genau sieht das neue inhaltliche Konzept aus? 

d) Welche Konsequenzen hat das neue Konzept Fir den Unterricht? 
Ist eine Andening der Lehrpläne vorgesehen? 

e) Welche weiteren Aktivitäten zur FM-delving der Medienkompetenz plant die 
Landesregierung zu entfalten und welche Investitionen plant die Landesregie-
fling pro Jahr  für  diese Aktivitäten ein? 

Die Koalitionsvereinbarung von CDU und FDP für die Legislaturperiode 
2009-2014 sieht vor, das Programm "Schule©Zukunft" unter Berücksichti-
gung eines neuen inhaltlichen Konzeptes auszubauen (Koalitionsvereinba-
rung von CDU und FDP, S. 32). 

Das Programm "Schule©Zukunft" wird als Gemeinschaftsaufgabe von Land 
und Schulträgern im Jahr 2009 unter denselben Konditionen wie bisher  fort-
gesetzt. 

Für die Jahre 2010 und folgende werden die genauen Ziele, Maßnahmen und 
die finanzielle Ausstattung von "Schule©Zukunft" - gemeinsam mit den 
Vertretungen der kommunalen Schulträger - festgelegt. 

Ein neues inhaltliches Konzept ist derzeit in Arbeit. 

Frage 9. 	Die Landesregierung plant im Bereich der Neuen Medien, die Aktivitäten der in 
Hessen ansässigen Wirtschaft, der Landesmedienanstalt sowie der hessischen Kunst-
hochschulen in eine Konzeption einzubinden unter Einbeziehung der Stärkung der 
Medienkompetenz und der Entwicklung pädagogisch wertvoller Spiele. 

a) Wie definiert die Landesregiening den Bereich ''Neue Medien? 

"Neue Medien" ist ein Sammelbegriff für alle digitalen und interaktiven 
Informations- und Kommunikationsmedien wie Computer, Internet, Mobilte-
lefonie etc. Eine Abgrenzung zu "traditionellen" Medien wie Fernsehen, 
Film etc. wird wegen der Konvergenz der verwendeten Technologien immer 
schwieriger. 

Einen rechtlichen Anknüpfungspunkt bietet § 2 Abs. 1 Rundfunkstaatsver-
trag, der einfachgesetzlich sowohl den Begriff des Rundfunks als auch den 
neuen Begriff der Telemedien wie folgt definiert: 

"(1) Rundfunk ist ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst; er 
ist die für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Ver-
anstaltung und Verbreitung von Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang 
eines Sendeplans unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen. Der 
Begriff schließt Angebote ein, die verschlüsselt verbreitet werden oder ge-
gen besonderes Entgelt empfangbar sind. Telemedien sind alle elektroni-
schen Informations- und Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telekom-
munikationsdienste nach § 3 Nr. 24 des Telekonamunikationsgesetzes sind, 
die ganz in der Übertragung von Signalen über Telekonamunikationsnetze 
bestehen oder telekommunikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des 
Telekonamunikationsgesetzes oder Rundfunk nach Satz 1 und 2 sind." 

b) Wie sieht eine solche Konzeption aus, die so unterschiedliche Aktivitäten 
einbindet, und welches Ministerium übernimmt die Federfiihning bei dieser 
Querschnittsaufgabe? 

Siehe Antworten auf die Fragen 9 c bis e, 10 und 11. 
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c) Wie definiert die Landesregierung ''pädagogisch wertvolle Spiele? 

Als "pädagogisch wertvoll" werden jene Computerspiele bezeichnet, die 
inhaltlich anspruchsvoll sind und einen pädagogisch gewollten Lerneffekt 
erzeugen. 

Pädagogisch wertvolle Spiele sind insbesondere digitale Lernspiele oder 
Computerlernspiele. Primäre Ziele derartiger Spiele sind der (spielerische) 
Erwerb von Wissen. Sie können - ggf. unter Einbeziehung von Unterhal-
tungselementen - der Ausbildung, dem Training oder der Vermittlung von 
Problemlösungen dienen. 

Das Thema "pädagogisch wertvolle Computerspiele" steht zurzeit in vielen 
Bereichen im Mittelpunkt des Interesses. Generell gibt es eine grolle Anzahl 
unterschiedlicher Spieleangebote. Als pädagogisch wertvoll sind die sog. 
Edutainment-Programme anzusehen - also Spiele, die einen Lerneffekt für 
die Nutzer implizieren bzw. Lemsoftware, die in ein Spiel "verpackt" ist. 
Seit einiger Zeit gibt es bereits eine Reihe von Gütesiegeln für Computer-
spiele. So verleiht z.B. der Verein Studio im Netz e.V. (SIN) den Preis 
"Pädi". SIN ist eine bundesweit agierende medienpädagogische Einrichtung 
mit Sitz in München. Nach eigenem Bekunden steht der "Pädi"-Preis dafür, 
dass mit der Auszeichnung Produkte und Produzenten, die sich um quali-
tätsvolle Spiel- und Lernprogramme für Kinder und Jugendliche bemühen, 
Anerkennung fi nden sollen. Listen mit empfehlenswerten Spielen findet man 
an zahlreichen Stellen, u.a. im Internet-ABC oder in den von der LPR Hes-
sen herausgegebenen Handreichungen für die Computerarbeit in Kitas und in 
der Grundschule. 

d) Welchen Markt gibt es in Hessen für ''pädagogisch wertvolle Spiele?' 

Computerspiele stehen als Medium ernsthafter Wissensvermittlung noch am. 
Anfang. Konkrete Zahlen zum hessischen Markt für pädagogisch wertvolle 
Spiele können somit noch nicht vorliegen. 

"Pädagogisch wertvolle Spiele" werden vereinzelt in  der Lehrerfortbildung 
und auch im Unterricht eingesetzt. 

Die Beschaffung erfolgt über kommunale Medienzentren oder durch die Schu-
len selbst. Darüber hinaus gibt es Spiele ohne kostenpflichtige Nutzungsrechte 
im Rahmen der Medienerziehung oder wie zum Beispiel "luka", ein Spiel zur 
Gewalt- und Drogenprävention (vgl. hierzu unter http://www.luka.polizei-
beratung.de ). 

e) Wie sollen die hessische Wirtschaft, die Landesmedienanstalt und die hessischen 
Kunsthochschulen zur Stärkung von Medienkompetenz beitragen und wessen 
Medienkompetenz soll gestärkt werden (Kinder, Jugendliche, Erziehungsberech-
tigte, Lehrerinnen und Lehrer?)? 

Die Förderung von Medienkompetenz ist eine Aufgabe, die sich an alle Al-
tersgruppen richten sollte. 

Lehrkräfte müssen fortgebildet werden, um die Ausbildung einer umfassen-
den Medienkompetenz von Kindern und Heranwachsenden unterstützen zu 
können. Dies gilt auch für die Erziehungsberechtigten, die über das Verhal-
ten der Mediennutzung ihrer Kinder zu Hause und über mögliche Gefahren 
aufgeklärt werden müssen, um eine medienkompetente Erziehung auch zu-
Hause zu gewährleisten. 

Mit der Gründung der Hessischen Film- und Medienakademie (hFMA) im 
Oktober 2007, einem Kooperationsverbund hessischer Hochschulen mit Sitz 
an der Hochschule für Gestaltung Offenbach unter Beteiligung von Partnern 
aus der Film- und Medienbranche, verfolgt die Landesregierung das Ziel der 
Vernetzung der heterogenen medienbezogenen Kompetenz- und Produkti-
onsbereiche. Die hierdurch entstehenden Synergien bewirken eine Qualitäts-
steigerung im Bereich der Lehre, Forschung und Produktion sowie die Ver-
knüpfung mit der hiesigen Film- und Medienbranche. Entscheidende Aktivi-
täten der hFMA sind: hochwertige Verbundprojekte verschiedener Studien-
gänge zu initiieren und in Kooperation mit Branchenvertretern zu realisie-
ren, die verstärkte Präsentation von hessischem Film- und Medienschaffen, 
Informationen über Studienangebote über das in Vorbereitung befindliche 
hFMA-Webportal bereitzustellen. 
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass insoweit auch in 
medienwirtschaftlicher Hinsicht Synergieeffekte geschaffen werden könnten. 
Einige namhafte Spielehersteller haben ihren Sitz im Rhein-Main-Gebiet und 
sind wesentlicher Teil der dortigen Kreativwirtschaft. 

Frage 10 	Die Landesregierung plant, Initiativen zu unterstützen, die den selbstbestimmten 
und verantwortungsvollen Umgang mit Medien schon frühzeitig vermitteln. Die 
Vermittlung von Medienkompetenz und die Oberwachung des Jugendschutzes sol-
len in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gestärkt werden. 

a) Welche Initiativen, die einen selb stbestimmten und verantwortungsvollen 
Umgang mit Medien schon frühzeitig vermitteln, gibt es bereits in Hessen? 

aa) In Hessen gibt es zahlreiche Initiativen, die den selbstbestimmten und 
verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien frühzeitig vermitteln und 
die überwachung des Jugendschutzes stärken: 

Die LPR Hessen und der Blickwechsel e.V., Verein für Medien- und Kul-
turpädagogik, haben zur Förderung der Medienkompetenz in der Grund-
schule mit dem durch das HKM unterstützten Projekt "Prima(r) Medien" ein 
Fortbildungsangebot entwickelt, das eng auf die Bedürfnisse von Lehrerin-
nen und Lehrern an Grundschulen zugeschnitten ist. 

Darüber hinaus bietet die LPR zur Qualifizierung im Bereich Medienkompe-
tenz angehenden Erzieherinnen und Erziehern an sozialpädagogischen Fach-
schulen medienpädagogische Fortbildungen zu den Themen "Kinder und 
Werbung" sowie Audio- und Videoarbeit an. 

Qualifizierte Medienpädagogen arbeiten bei "Ene, mene, Medien" in Kin-
dereinrichtungen mit Erzieherinnen und Erziehern, Kindern und Eltern: 
Erzieherinnen und Erzieher werden fortgebildet, Kinder arbeiten medien-
praktisch und ihre Eltern werden zum Elternabend eingeladen, der zum Ziel 
hat, die Möglichkeiten der Medienerziehung in der Familie zu verdeutlichen 
bzw. zu erarbeiten. 

Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Internet ist im übrigen Inhalt 
der Medienerziehung als acherübergreifende Bildungsaufgabe. Schulen 
werden durch Fortbildungsmafinahmen sowie Informations- und Unter-
richtsmaterial auf dem Hessischen Bildungsserver unterstützt. 

bb) Für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen 
Hessens sind die Träger unter Mitwirkung der Eltern eigenverantwortlich. 
Zu der Frage, welche hessischen Tageseinrichtungen vor Ort im Bereich 
Medien welche Initiativen vermitteln, liegen keine Angaben vor, da dies 
landesweit nicht erfasst wird. 

Das Land Hessen hat den Umgang mit den Medien zu einem Schwerpunkt 
des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) für Kinder von O bis 
10 Jahren gemacht. Der BEP soll an den verschiedenen Lernorten, wie Kin-
dertageseinrichtung, Grundschule, Kindertagespflege und Familienbildung, 
in Kooperation mit der Familie als Orientierungsrahmen dienen. Der Plan 
wurde eineinhalb Jahre lang in 370 hessischen Modelleinrichtungen erprobt 
und wird seit Beginn des Schuljahres 2008/2009 schrittweise umgesetzt und 
durch ein umfangreiches Fortbildungsprogramm fiir Fachkräfte sukzessive in 
den Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie in anderen Bildungs-
orten implementiert. Im Bereich Medien hat der BEP zum Ziel, Kinder von 
O bis 10 Jahren mit ihrem unterschiedlichen Hintergrund in ihrer Medien-
kompetenz zu stärken und Medien gezielt als Lernwerkzeuge einzusetzen. 
Dazu gehören z.B. Bilder- und Fotogeschichten, Hörspiele, einfache Video-
filme, aber auch die Nutzung von Computerfunktionen durch das Lernen mit 
der Computer-Software, die Recherche im Internet oder die Bildbearbeitung 
am Computer. Ziel des BEP ist es darüber hinaus auch, mit Medien bewusst 
und kontrolliert umzugehen, deren Verwendungs- und Funktionsweisen zu 
erfahren und Alternativen zur Mediennutzung kennenzulernen. 

Das Land Hessen war darüber hinaus an einem wissenschaftlichen For-
schungsprojekt "Vorschulkinder und Com puter - Sozialisationseffekte und 
pädagogische Handlungsmöglichkeiten in Tageseinrichtungen für Kinder" 
beteiligt. Das Projekt wurde von Ende 2003 bis 2005 durchgeführt. Projekt-
träger war die LPR Hessen. Kooperationspartner waren die Universität 
Hamburg, der Verein Neue Horizonte e.V. in Frankfurt, IBM Deutschland 
und das damalige Hessische Sozialministerium. Ziel des Projektes war es, zu 
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erforschen, welche Auswirkungen eine Computer-Nutzung auf Vorschulkin-
der hat. Außerdem sollte erhoben werden, wie der Einsatz von neuen Me-
dien systematisch in das pädagogische Konzept der Kindertagesstätten einge-
bunden werden kann. In dem Forschungsprojekt wurden sechs Kinderta-
geseinrichtungen (in Bad Zwesten, Darmstadt, Frankfurt, Hainburg, Kassel 
und Ortenberg-Gelnhaar) gezielt untersucht. Die Ergebnisse sind in einem 
im Jahr 2008 erschienenen Projektbericht veröffentlicht worden. Die wich-
tigsten Ergebnisse wurden vorweg in Form einer Handreichung mit einer 
Vielzahl von Anregungen und Empfehlungen für die pädagogische Fachpra-
xis erstellt und ab 2007 von der LPR Hessen der Fachöffentlichkeit, Fach-
praxis und Fachwissenschaft gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt. 
1800 Ordner wurden der Fachpraxis kostenfrei vom Land Hessen überlas-
sen. Die Handreichung kann weiterhin über die LPR Hessen bezogen wer-
den. 

An dem von Microsoft Deutschland initiierten Sprachförderprogramm 
"Schlaumäuse" für Kinder ab vier Jahren im Vorschulalter nehmen in Hes-
sen insgesamt 283 Kindertageseinrichtungen (Stand 8. Juni 2009) teil. Das 
Projekt ist für die Einrichtungen kostenfrei, auch die zertifizierte Online-
Fortbildung der Fachkräfte in den Tage seinrichtungen. Die Kosten hierfür 
trägt Microsoft Deutschland. In einer Begleituntersuchung zu dem Förder-
programm bestätigten 95 v.H. der befragten Erzieherinnen und Erzieher, 
dass die Programm-Software die Medienkompetenz der Kinder fördert. 

cc) Was den Bereich Jugendschutz im Mobilfunk betrifft, setzt die Hessische 
Polizei in Zusammenarbeit mit der LPR Hessen auf Prävention, Information 
und Aufklärung. Die Hessische Polizei und die LPR Hessen bieten vermehrt 
Handy-Projekte an, in denen sie auch die einschlägigen Jugendschutzfragen 
thematisieren. In Planung ist ein Kooperationsprojekt der LPR Hessen mit 
dem Hessischen Kultusministerium und der hessischen Polizei. Es soll eine 
DVD für die Lehrerfortbildung zum Thema Handy entwickelt werden. Die 
DVD soll noch im Jahre 2009 erscheinen. 

b) In welcher Form (finanziell, ideell) wurden Initiativen, die einen selbstbe-
stimmten und verantwortungsvollen Umgang mit Medien schon frühzeitig 
vermittelt haben, in Hessen bislang unterstützt? 

Das Hessische Kultusministerium ermöglicht eine Förderung von Projekten 
der LPR Hessen sowie des Hessischen Rundfunks. 

Um Kindern und Jugendlichen den verantwortungsbewussten Umgang mit 
Medien zu vermitteln, bedarf es fachkundigen Personals, das diese Aufgabe 
wahrnehmen kann. Daher sind Angebote, wie sie das Netzwerk gegen Ge-
walt (HMOIE, HMdIS, HMAFG, HKM) in Form einer akkreditierten und 
zertifizierten Ausbildung zum Internet- und Mediencoach für sozialpädago-
gische Fachkräfte, Lehrkräfte und Polizeibeamtinnen und -beamte sowie 
Eltern anbietet, von großer Bedeutung. Auch die LPR Hessen Mit solche 
Angebote bereit, ebenso gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Fortbildun-
gen hierzu auf kommunaler Ebene. Informationen darüber, wo und wann 
diese Fortbildungen stattfinden, werden im Einzelfall vom HMAFG an Inte-
ressierte weitergeleitet. 

Im übrigen siehe hierzu die Antwort auf Frage 10 a. 

c) Wie gedenkt die Landesregierung den Jugendschutz in Hessen u.a. im Bereich 
Neue Medien, im Internet und im Mobilfunk zu überwachen? 

d) Wie wurde der Jugendschutz in Hessen u.a. im Bereich Neue Medien, im 
Internet und im Mobilfunk bislang überwacht? 

aa) Die  Überwachung  des Jugendschutzes in den Medien richtet sich nach 
den rechtlichen Grundlagen, die im Wesentlichen bundeseinheitlich durch 
Gesetz oder Staatsvertrag geregelt sind: 

Im Rahmen der Reform der Medienordnung im Bereich Jugendschutz haben 
sich Bund und Länder bereits im Jahr 2002 darauf verständigt, dass der 
Bund den Jugendschutz in den offline verbreiteten Medien im Jugendschutz-
gesetz und die Länder den Jugendschutz im Rundfunk und in den online 
verbreiteten Medien durch Staatsvertrag neu regeln: für die Indizierung von 
jugendgefährdenden Medien ist mit Ausnahme des Rundfunks die Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien nach dem Jugendschutzgesetz zu-
ständig. 
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Dementsprechend erfolgt die  Überwachung  des Jugendschutzes in Hessen im 
Hinblick auf offline verbreitete Medien, die sog. Trägermedien, auf der 
Grundlage des Jugendschutzgesetzes des Bundes, das in der Vollzugszustän-
digkeit der für Jugendangelegenheiten zuständigen Ministerien der Länder, 
in Hessen also des HMAFG als oberster Landesjugendbehörde, liegt. Für 
die Oberwachung des Jugendschutzes in Hessen ist im Hinblick auf den 
privaten Rundfunk und Telemedien privater Anbieter die Hessische Landes-
anstalt für privaten Rundfunk und neue Medien zuständig, während für den 
Jugendschutz des in Hessen verbre iteten öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
die jeweiligen Rundfunkanstalten (Aufsichtsgremien) und insbesondere der 
Hessische Rundfunk (Rundfunkrat) zuständig sind. Auf der Grundlage des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages ist die Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM) für länderübergreifende Angebote privater Anbieter als zentra-
le Aufsichtsstelle der Landesmedienanstalten zuständig. Organisatorisch an 
die KJM angebunden ist die durch die obersten Landesjugendbehörden ein-
gerichtete gemeinsame Stelle Jugendschutz aller Länder "jugendschutz.net ". 
"jugendschutz.net " unterstützt die KJM, indem diese Einrichtung die Ange-
bote der Telemedien (Internet) überprüft. Bei Verstößen gegen Bestimmun-
gen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages weist "jugendschutz.net " die 
Anbieter hierauf hin und informiert die anerkannten Einrichtungen der Frei-
willigen Selbstkontrolle und die KJM hierüber. 

Bund und Länder haben sich bei der Verabschiedung des Jugendschutzgeset-
zes und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages darauf geeinigt, beide Re-
gelungswerke innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten 
insgesamt zu überprüfen. Mit der Evaluierung haben die obersten Jugend-
schutzbehörden des Bundes und der Länder das Hans-Bredow-Institut beauf-
tragt, dessen Evaluierungsbericht "Analyse des Jugendmedienschutzsystems 
- Jugendschutzgesetz und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag" Ausgangspunkt 
einer Fortentwicklung des Jugendmedienschutzsystems werden wird. 

Im Hinblick auf die fortschreitende Medienkonvergenz, auf kombinierte 
Vertriebswege und veränderte Nutzungsgewohnheiten ist eine weitgehende 
Vereinheitlichung der Regelungsansätze des Jugendschutzgesetzes und des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages in Aussicht genommen. Dies gilt im 
besonderen Mafie für die online wie offline vertriebenen und genutzten 
Computerspiele. 

bb) Für den Bereich der Schulen werden zur Abwendung möglicher Gefah-
ren für Kinder und Jugendliche vor allem folgende Maßnahmen empfohlen: 

Lehrerfortbildungen zur Förderung der Medienkompetenz, 

Medienerziehung und Erziehungsverträge: Schulen und Eltern müssen 
sich über ihre gemeinsamen und aufgeteilten Erziehungsaufgaben ver-
ständigen und können Fragen der Internetnutzung explizit einbeziehen, 
Kontrolle bzw. Aufsicht der Internet-Nutzung in der Schule durch die 
Lehrkräfte, 
technische Vorkehrungen, um unerwünschte Inhalte abzublocken (Con-
tent-Filter). 

Zur Thematik "Gefahren des Internets" wurden Multiplikatoren ausgebildet, 
die die Lehrerinnen und Lehrer durch das Angebot von Fortbildungen im 
Zusammenhang mit dem Jugendmedienschutz unterstützen. 

Zu diesem Thema steht den hessischen Lehrkräften darüber hinaus ein In-
formations- und Angebotsportal auf dem Landesbildungsserver zur Verfü-
gung (http://jugendmedienschutz.bildung.hessen.de/).  

Außerdem ist auf die von der Initiative des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung und der Deutschen Telekom AG herausgegebene Broschüre 
"Jugendmedienschutz - Sicherer Umgang mit neuen Medien in der Schule" 
hinzuweisen (www.schulen-ans-netz.de ). 

cc) Unabhängig hiervon ist für den Bereich des Mobilfunks die von den 
Mobilfunkanbietern im Oktober 2007 eingegangene Selbstverpflichtung 
"Jugendmedienschutz im Mobilfunk" anzuführen. 
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Frage 11. Die Landesregierung beabsichtigt, die Medienkompetenzvermittlung durch ein 
Netzwerk von Einrichtungen in Hessen zu stärken. Medienprojektzentren können 
in Ausbildungskanäle umgewandelt werden. Insbesondere soll dabei das Internet 
als Verbreitungsmedium genutzt werden. Hi er kann auch die Landesmedienanstalt 
einbezogen werden. 

a) Gibt es bereits ein vergleichbares Netzwerk in Hessen, und wenn ja, wen zählt 
die Landesregierung zu diesem Netzwerk? 

b) Wenn ja, gab es eine Förderung dieses Netzwerks, und wenn ja, wofür? 

c) In welcher Form soll das Internet als Verbreitungsweg genutzt werden? 
Werden Entwicklungen wie im Web 2.0., z.B. der Einsatz von Videos bei 
Youtube oder die Nutzung von Twitter oder vergleichbaren Diensten, ange-
strebt? 

d) Wie soll eine Einbeziehung der Landesmedienanstalt aussehen? 

Seit dem Jahre 2001 betreibt die LPR Hessen die Förderung von Medien-
kompetenz. Grundlage und Ziel dieser Aktivitäten war es, hierfiir ein geeig-
netes Netzwerk aufzubauen. Ein solches Netzwerk ist in der Zwischenzeit in 
Hessen entstanden. Bei allen in Hessen durchzuführenden Aktivitäten wird 
versucht, mit den einschlägigen Partnern zu kooperieren. In regelmäßigen 
Gesprächen mit den aus Sicht der LPR Hessen wichtigsten Partnern wie 
etwa Ministerien, Schulämtern, dem Institut für Medienpädagogik und 
Kommunikation - Landestilmdienst Hessen e.V. (MUK), den Medienzent-
ren, dem Amt fiir Lehrerbildung, verschiedenen medienpädagogischen Ver-
einen o.a. werden von der LPR-Verwaltung und den Medienprojektzentren 
Offener Kanal Projektideen und -konzepte erörtert und Projektschritte abge-
stinamt. 

Die LPR Hessen stellt hierfür aus ihren Mitteln zur Förderung der Medien-
kompetenz regelmäßig nennenswerte Beträge zur Verfügung. 

Die Medienkompetenzprojekte der LPR Hessen beschränken sich nicht nur 
auf die herkömmlichen Mediengattungen wie Presse, Hörfunk, Fernsehen 
und Film, sondern umfassen auch und gerade die "neuen" Technologien. 
Insbesondere die Nutzung und der Umgang mit den Verbreitungswegen 
Internet und Handy stehen dabei im Mittelpunkt des Interesses. Beiträge zur 
Vermittlung von Medienkompetenz, die mit Hilfe der Medienprojektzentren 
Offener Kanal produziert werden, werden dort sowohl ausgestrahlt als auch 
auf unterschiedlichen Plattformen im Internet zum Abruf bereitgestellt. Hin-
zuweisen ist in diesem Kontext auch auf die im Aufbau befindliche Media-
thek der LPR Hessen. 

Frage 12. Die Landesregierung plant, die Medienbranche durch Möglichkeiten zur Erpro-
bung neuer Technologien, aber auch durch die weitere Förderung von Initiativen 
zur Stärkung des IT-, Medienproduktions- und Medienveranstaltungsortes Hessen 
zu stärken. 

a) Wie wurde die Medienbranche in Hessen bislang gestärkt? 

Für den Bereich der Informations- und Kommunikationsbranche ist das Hes- 
sische Wirtschaftsministerium seit 1998 mit mehreren Aktionslinien aktiv, 
die 2004 zu einer einzigen Aktionslinie Hessen-IT zusammengefasst wurden. 

Mit ihrer Zielsetzung, "Hessen als IT- und Kommunikationsstandort Nr.1 in 
Deutschland weiter auszubauen und im internationalen Umfeld als führende 
IT-Region zu etablieren", ist die Aktionslinie Hessen-IT in den letzten Jah-
ren zu einem anerkannten Informations- und Kommunikationsportal für 
Unternehmen der IT- und Kommunikationsbranche geworden. 

Hessen-IT bietet Informationen und Services zum Online-Markt, zu E- und 
M-Commerce, zu Software- und Telekonamunikationsanbietern, zum Ga-
mes-Markt sowie über mobiles Arbeiten. Angesprochen werden auf der 
einen Seite die über 9.300 hessischen Unternehmen, die Produkte oder 
Dienstleistungen auf dem Informationstechnologie-Markt anbieten, und auf 
der anderen Seite die kleinen und mittleren Anwender-Unternehmen. 

Neben dem virtuellen Marktplatz mit Anbieter-Datenbanken, einer Video-
thek, einem Fachforum und einem aktuellen Newsticker ergänzen Print-
Newsletter und Fachbroschüren das Informationsangebot für die Branche. 
Seit 2008 ist dort auch die Geschäftsstelle Breitband Hessen Agentur ange-
siedelt. 
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Hessen-IT ist in vielen regionalen Netzwerken und Branchentreffs aktiv, in 
denen sich teils nicht kommerzielle Initiativen, teils kommerzielle Anbieter 
zusammengeschlossen haben. Regionale Multimedia- und E-Commerce-
Zentren sowie IHKs, Handwerkskammern und andere regionale Akteure 
arbeiten zusammen an dem Ziel, Hessens Weg in die Informationsgesell-
schaft voranzubringen. 

Fachforen, Kongresse und Teilnahme an Fachmessen sind ein weiterer we-
sentlicher Bestandteil von Hessen-IT. Die Schwerpunktthemen richten sich 
nach den aktuellen Technologietrends, die landes-, deutschland- und welt-
weit diskutiert werden. Mit europaweit ausgelobten Wettbewerben für inno-
vative Computerspiele und der Zusammenarbeit in europäischen Netzwerken 
z.B. beim Thema IT-Sicherheit wird die Bedeutung und das Knowhow hes-
sischer IT-Firmen in diesen Bereichen gestärkt. 

b) In welchem Umfang fand eine Förderung der Medienbranche in Hessen bis-
lang statt? 

Die Hessen Agentur erhält durch Auftrag des Wirtschaftsministeriums ca. 
1,7 Mio. C p.a. für die Aktivitäten der Aktionslinie Hessen-IT. Hessen-IT 
bietet hessischen IT-Unternehmen u.a. die kostengünstige Teilnahme an der 
einmal im Jahr stattfindenden CeBIT im Rahmen des hessischen Firmenge-
meinschaftstandes an. Eine direkte Förderung der IT-Branche findet nicht 
statt. 

c) An welche Erprobung neuer Technologien denkt die Landesregierung? 

Hessen-IT greift neue technologische IT-Trends und Entwicklungen auf und 
testet wettbewerbsneutral in Best-Practice-Beispielen die Chancen und Risi-
ken, die damit beim Einsatz im Unternehmen, insbesondere fiir kleine und 
mittlere Unternehmen, verbunden sind. In der Vergangenheit wurden fol-
gende Themen behandelt: "Jahr-2000-Problem", "Internet fiir Kommunen", 
"E-Commerce", "UMTS", "Telearbeit", "RFID (Radiofrequenz Identifikati-
on)", "Games" und "IT-Sicherheit". 

Im Geschäftsbereich Wissenschaft und Kunst fokussierte sich die Förderung 
der Neuen Medien zuständigkeitshalber auf Multimedia-Projekte im Bereich 
der Kultureinrichtungen, etwa im Bereich Film, sowie auf Projekte im Rah-
men der Hochschullehre und der universitären und außeruniversitären For-
schung. Die Förderung erfolgte sowohl durch die Unterstützung von Projek-
ten als auch über die Beauftragung von Unternehmen aus dem Bereich durch 
die Förderungsnehmer. 

Im Bereich Wissenschaft und Kunst erfolgt die Förderung über den Benefit, 
den die Branche durch den im Hochschulumfeld geförderten Aufbau von 
Know-how erzielt. So wurden in den vergangenen Jahren gezielt Multime-
dia-Kompetenzzentren an allen Hochschulstandorten eingerichtet. Diese Art 
der Förderung ist monetär allerdings nur schwer zu bewerten, da nicht erho-
ben wird bzw. nicht erhoben werden kann, welche einzelne Maßnahme in 
welchem Ausmaß zur Stärkung der Medienbranche beiträgt. Monetär be-
wertbar ist indes die Förderung im Ralunen der Landesinitiative Hessen-
Media. Hier wurden bis Ende 2008 insgesamt 1,5 Mio. C in Projekte aus 
dem Bereich "Neue Medien", hauptsächlich im Film- und Kulturbereich, 
aber auch in Innovationsprojekte im hochschulnahen Umfeld investiert, die 
durch die Beauftragung seitens der Fördernehmer der Medienbranche zugute 
kamen. 

In den letzten Jahren gibt es einen verstärkten Prozess zur Digitalisierung 
der Produktion und Projektion von Kinofilmen. Gefördert wird die digitale 
Bildbearbeitung unter anderem im Ralunen der Postproduktion bis zum digi-
talen Abspiel in den Filmtheatern. 

Frage 13 Die Landesregierung plant, die Digitalisierung von Hörfunk und Fernsehen konse-
quent voranzutreiben und durch frei werdende Rundfunkfrequenzen neue Möglich-
keiten und Geschäftsmodelle far mittelständische Inhalteanbieter und Geräteher-
steller anzubieten. 

Für die Digitalisierung des Hörfunks, die über DAB- bzw. DAB-Plus er-
folgt, wird Frequenzspektrum im sog.  Band III genutzt; hier findet keine 
Digitalisierung bisher analog genutzten UKW-Frequenzspektrums statt, 
sodass insoweit auch keine "digitale Dividende" erwächst. Das Thema "Di-
gitale Dividende" betrifft vielmehr schwerpunktmäßig Fernseh-Frequenzen. 
Am 12. Juni 2009 hat der Bundesrat der Zweiten Verordnung zur Änderung 
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der Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung des Bundes zugestimmt, die 
eine Räumung des Frequenzspektrums zwischen 790 und 862 MHz (Kanäle 
60 bis 69) zugunsten des Mobilfunkdienstes vorsieht. 

a) Nach welchen Kriterien werden die frei werdenden Rundfunkfrequenzen 
vergeben? 

In der Nutzungsbestimmung 36 zur vorgenannten Frequenzbereichszuwei-
sungsplanverordnung ist festgelegt, dass der Frequenzbereich 790 bis 862 
MHz vorrangig zur Schließung von Versorgungslücken bei der breitbandi-
gen Internetversorgung in ländlichen Bereichen dient. Die Länder haben der 
Bundesnetzagentur, die für die telekonamunikationsrechtliche Vergabe der 
Frequenzen zuständig ist, hierzu einen Kriterienkatalog übermittelt, der, 
nach Prioritätsstufen gestaffelt, detaillierte Vorgaben zur Ermittlung der 
"weißen Flecken" bei der Breitbandversorgung und der sukzessiven Schlie-
Bung dieser Versorgungslücken macht. Eine Ablichtung des entsprechenden 
Schreibens des Chefs der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz an den 
Präsidenten der Bundesnetzagentur vom 15. April 2009 ist als Anlage der 
Beantwortung dieser Grolien Anfrage beigefiigt. 

b) Wer hat die frei werdenden Rundfunkfrequenzen bislang genutzt? 

Das Frequenzspektrum der Kanäle 60 bis 69 ist bisher zu einem Teil militä-
risch (Richtfunkstrecken) genutzt worden. Es wurde und wird darüber hin-
aus auch für DVB-T, die digitale terrestrische Fernsehübertragung, einge-
setzt. 

In Hessen sind hier unmittelbar drei leistungsstarke DVB-T-Sender betrof-
fen, die in Kanal 64 über den Grolien Feldberg, die Hohe Wurzel und den 
Fernmeldeturm Frankfurt jeweils vier private Fernsehprogramme (Euro-
sport, rheinmain TV, Tele 5 und Bibel TV) verbreiten. Mit Blick auf die 
geplante Räumung des Kanals 64 wird es Aufgabe der Bundesnetzagentur 
sein, eine geeignete Ersatzfrequenz zur Verbreitung des Multiplexes im 
Spektrum unterhalb der Kanäle 60 bis 69 zu finden. 

c) Gibt es Sekundärnutzer von Rundfunkfrequenzen, und wenn ja, in welcher 
Form sind sie betroffen bzw. werden sie entschädigt? 

Im Frequenzspektrum der Kanäle 61 bis 69 finden bisher umfangreiche 
Sekundärnutzungen statt, die den sog. Regie- und Reportagefunk betreffen. 
Hier bestehen Allgemeinzuteilungen für drahtlose Produktionstechniken 
(drahtlose Mikrophone), die insbesondere in Kultureinrichtungen (Theater, 
Stadthallen, Opernhäuser, Messen, Konferenzzentren, sonstige öffentliche 
Einrichtungen) genutzt werden. Mit der geplanten Räumung der Kanäle 61 
bis 69 wird es Aufgabe der Bundesnetzagentur sein, für den Sektor des Re-
gie- und Reportagefunks geeignetes Ersatzspektrum zu identifizieren. 

Hinsichtlich der Umstellungskosten hat der Bund anlässlich der Zustimmung 
des Bundesrates zur Frequenzbere ichszuweisungsplanverordnung am 12. 
Juni 2009 folgende Erklärung zu Protokoll gegeben: 

"Der Bund wird die Kosten, die sich nachweislich aus notwendigen Umstel-
lungen bis Ende des Jahres 2015 bei denjenigen ergeben, die die Frequenzen 
790 bis 862 MHz bisher nutzen, Rundfunksendeunternehmen und Sekundär-
nutzer, insbesondere Kultur- und Bildungseinrichtungen, in angemessener 
Form tragen." 

Wiesbaden, 31. Juli 2009 
Stefan Griittner 

Anlage 
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Eckpunkte Bit de Vergabe von Frequenzen im Seratets 790 bits 862 MHz 
thr Schreiber vorn 18. Marz 2009 

Sehr geehrter Rem Praskiem, 

ich denka Ihnen  für Ihr SC11(61Sil vorn 18. Marz 2009 zu den Eckpunkten fOr dies Ver-
rtabe vnu Frequenzen im Bereich 790 bis 802 MHz für dla Versorgung  mit  breaban& 
gen Internetanschigsaen.  h  diesem  Schietben hatten Sie um Senennung, insbeson-
dens der landlichen Bereiche gebeten, die mach Ansicht der Lander priorit4r me Breit-
bandanschleesen zu versorgen sind. 

Nardi Abstimmung mit dem Landerarbeltsktels dor TK Referenton (LAK TIP) und den 
f4r Medenfragon zuattindigen Staats- und Senatskanzlelen schiage ich zur Idenffizle-
rung der mg Breitband unteiverscrgten sogenarinten „swiftem Flecken" folgendes vor 

1 Als mit Brettband-Internetzugertgen unversorgt anzunehmende Regimen warden 
a Ie  Gebiete mit Ausnehme der Ortschaften (Stadle, Gemeinden oder rusam
menhngend bebaute Odateile) mit mehr Ms 5,000 Einwohnern bezeichnot Pie 
iinder haben dabei die Megkehkeit, (labiate (Ortschaften kieiner 5001 
Einwohner) mit tatslchlicher Unterversorgung such einvsln zu benennen .  Dews 
sitki mit nechster Prionlat auszubauen (Rtiodtetwittife 1). 

2. Als mit Breitband-Internetzugängen grundsätzlich alg untervemorgt anzuneh. 
mende Regionen warden BB Gebiete mit Ausnahme der Ortschaften (Stadle. 
Gemeinden  oder zusammenhangend bebaute Ortstelle) mit mehr  as 20.000 

/3 
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Einsvehrern bezeichnet, sotern sie nicht der Pricritatsetufe 1 unterfailen (Priori-
tatestufe 2) 

3. Ats nit Breitbandtriterne ugangen grundsatzfich versorgte, aber mit Versor-
gungstikken arizunehmeride' Regionen werden Wie Ortschanen (Steels, Ge-
minder) odor zusammenhangend bebauts Onstelle) mit mehr als 20.000 Ein-
wohnem und weniger ais 50,000 Einwohnern bezeichnet (Prioritalssture 3). 

4,  AS  çnt Breitband-Mternetzuggngen grundsatzlich fiechendeckend versorgte 
Regionen ¡Heiden allo Ortschaften (Stadle, Gemeinden odor zusaminenhangend 
Snute Ortsteile) mrt mehr als 60.000 Einwohnern hezeichret, Fit besteht die 
geringste Prierttlitt (Prioritetsstufe 4). 

Erganzend Soi sollten auch tee Angaben des Breitbandatlasses der Bundesregle-
rung ?herangezogen warden, desson Aktualsterung auf Rusie Ser Bredpandverft19 - 

barkeit von / MERA (Download) allerdings  zit,  noch aussteht. 

Die Lander envarten von der Bundesnetzegentur, hier ein gestuftes, aut die elnzolnen 
Lander eingehendes Modell au entwiciseln, das rnvestitionen der Frequenzinhaber 
nida erst zulesst, wenn der komplette funkgestützte  Ausbau  dor verhergeheriden Prl-
ontalsstufe erfolgt 1st. Das Modell soll esik:lessen einen gleichzettigen Ausbau aur 
mehreren Priontatsstufen abhargig vorn Fortschritt  M der vorhergehenden Rrioritats-
ands erniádlicherli Dabei iet nach Maßgabe der entsprechenden landesvorgaben zu 
Maren, wie eine In den Landem unterschiedliche Erfüllung dar Versorgungsgrode in 
amaelnen PrlOrenISStblen Berticksichtigung findet Sofern Im lanelichen Raum befind-
liche  Sendestationen  (ulwa n  Gemeinden mit wenlger als 5 000 Einwohnern in der 
PrIontetsstufe 1) quasi as Nebeneffele auCh  eine BreithandverfügbarKeit in darüber 
hegenden Kategorien ernttiglichen, soh dies für  ď  Auflagenerfuliung alo unschadlich 
angesehen warden, 

Die Burdesnetzagentur  at nach MaGgahe tier gesetzlichen Regelungen  (vi.  §  81  
Ab6 4 Plf. 4 TKG) die Ftequenznulzungsbestirnmungen einschließlich ides Veter
gungsgrades bei der Frequenznutzung told seiner zeitlichen Umsetzung annalin irr 
Berehmen mit.  dam Beirat (vgt. §§ 120 Nr 2, 61 Abs  4  Nr 4 KG) restrusgen, 

Die Frasidentenharnmerentscheklung vorn 0.04.2008, in die die 800 Mi-lz-Freisqpn 
zen eintiezogen werden  Schien ,  enthalt ZUF Versorgungsverptlichtung bislang folgernêle 
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Regeiung: "Ein Frequenzzuleilungsinhabet ist verpflichtet, bei der Prequenznutzung 

einen VerSergUngSgrad der Bevflikerung von mindestens 25 % sb dem 01.012012 

Ond tairiclostens 50 % ab dem 01.012015 zu ernalehen." 

Irt Bezug auf die Nutzung der Ogeelen Dividende zur vorrangigen Versorgung den 
ddtichen Raumes mit breltbandigan iniernsazugengen sieht die Nutzungsbestim-
Murg 28 Im Entwurf der Zweiten Verordnung zur Anderung der Frequenzberelchs. 
zuwelaungspianvertirdnung a Makgabe  für einen VersergungSgrad bef der Fre-
quenznufzung vor, dass der Frequenzbereich no MHz bis 892 MHz dn Benehmen 
J  it den Landem genutzt wird. Aus diasem Grond scinlage ich vor, die Osten genannten 
Angeben aut 50% bzw. 70 % sowie im Ensfausbau 80% anzuheben. 

Fn  den einzeinen PrIeritatestufen konnte dann wg folgt ausgebaut werden. 

• Der Beginn des Ausbaus der Prioritaisstufe 2 kann ml errolgen, sofern  be-
(&t6 70 %  i Priontatsstufe  I ausgebaut wurde 

• Der Beginn des Ausbaus in Prioritaltssiture 3 kann antigen,  sofern  ers 50% 
in Firiodditisstufe 2 ausgebaui wurcre. 

• Dw Beginn des Ausbaus  n Priontetsstufe 4 kann erfolgen, sotern bereits SO% 
Priontatesture 3 ausgebaut wurde. 

▪ In den einzeinen Prkui-Mask:fen ansI mindestens 80% 	Endausbaustufe zu 
erreichen.  Da diese Vorgabe fOr lesiem Frequenzinhaber siR, saldo so In der 
Summer eine 100%ge Flacherideokung erreicht werden können 

DOT vorstehende Vorschiag  Ist  der Versuch sino prsigmaiischen Benennung der wet-
Zen Fiecken nebst Voischlegen zur Umsetzung der Ausbauverpachtungen. Die tat-
sachliotion weifien nectar der Untenrersorgung mit Breitband-Internet far ein Varga-
bekonzept 	geseraten Bundesgebiet heranzuzlehan, lat m.E. wedel zweifelsfrei 
gentiftzlerbar, noch anstandbar, urn en sinnvolles Vergabekonzept aufzufagen. 

Mit freundlichen Gr°Gan 	t  

/ 

Lk('  i  kw ,Siotet 
Martin S4emaaî 
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